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jekten gemäß der Dokumentation zur Grundsatzentschei
dung zu untergliedern. Für Investitionsmaßnahmen ist 
kein Nachweis gemäß Ziff. 4.3. erforderlich.

2. Unvollendete Investitionen gemäß Ziff. 1. sind tatsäch
lich durchgeführte materielle Lieferungen und Leistun
gen seit Beginn einer Investition an deren Standort ein
schließlich der entstandenen Aufwendungen des Investi
tionsauftraggebers für die Vorbereitung und Durchfüh
rung der Investition abzüglich der bereits im Grundmittel
bereich aktivierten und der nicht als Grundmittel zu akti
vierenden Aufwendungen.
Die unvollendeten Investitionen enthalten die von den 
Auftragnehmern

a) durchgeführten, noch nicht abrechnungsfähig fertig- 
gestellten Lieferungen und Leistungen (unfertige Bau- 
und Montageproduktion),

b) abrechnungsfähig fertiggestellten, berechneten und 
vom Investitionsauftraggeber abgenommenen, noch 
nicht aktivierungsfähigen Lieferungen und Leistungen 
sowie Aufwendungen (Kontengruppe 19).

Die unvollendeten Investitionen sind durch den Investi
tionsauftraggeber getrennt nach Buchstaben а und b zu 
erfassen.

3. Nutzungsfähige Investitionen sind entsprechend den 
Rechtsvorschriften im Grundmittelbereich zu aktivie
ren. Ist eine Aktivierung nach Inventarobjekten noch 
nicht möglich, sind diese Investitionen zunächst insgesamt 
zu aktivieren.

4. Die Erfassung, Nachweisführung und Analyse des Be
standes an unvollendeten Investitionen ist wie folgt vor
zunehmen :

4.1. Der Investitionsauftraggeber hat mit dem Generalauftrag
nehmer bzw. den Hauptauftragnehmern oder Auftrag
nehmern den Bestand an unvollendeten Investitionen ge
mäß Ziff. 2. Buchst, а aufzunehmen und zu analysieren. 
Uber die Aufnahme sind Protokolle anzufertigen.

4.2. Der Investitionsauftraggeber hat den Bestand an unvoll
endeten Investitionen gemäß Ziff. 2. Buchst, b aus der be
trieblichen Investitionsrechnung zu entnehmen, nachzu
weisen und zu analysieren.

4.3. Die Protokolle und Nachweise gemäß Ziff. 4.1. bzw. Ziff.
4.2. sind entsprechend dem Muster (Anlage) anzufertigen.

Sie haben insbesondere zu enthalten:
— Bezeichnung, Realisierungszeitraum und Wertumfang 

des Vorhabens, Teilvorhabens und/oder Objektes,
— Bestand an unvollendeten Investitionen, gegliedert ge

mäß Ziff. 2. Buchstaben а und b,
darunter Bestand an unvollendeten Investitionen ent
gegen dem Ablaufplan,

— Vorschläge zur beschleunigten Fertigstellung der be
gonnenen Investitionsvorhaben und zur Senkung der 
unvollendeten Investitionen.

5. Durch den Investitionsauftraggeber ist für jedes Investi
tionsvorhaben je ein Gesamtnachweis über den Bestand 
an unvollendeten Investitionen entsprechend dem Muster 
mit Vorschlägen zur beschleunigten Fertigstellung der be
gonnenen Investitionsvorhaben über die per 31. Dezember 
1979 durchgeführte Erfassung auszuarbeiten und bis zum
17. März 1980 wie folgt einzureichen:
— 1 Exemplar an das übergeordnete Organ
— 1 Exemplar an das zuständige baubilanzierende Or

gan
— 1 Exemplar an die zuständige Filiale der Bank
— 4 Exemplare an die zuständige Kreisstelle der Staat

lichen Zentralverwaltung für Statistik. Davon werden

durch die Organe der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik den entsprechend den jeweiligen Wert
grenzen für die Bestätigung der Titellisten für Investi
tionsvorhaben verantwortlichen Staatsorganen Exem
plare übergeben.1

II. Aufgaben der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik

Die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik sichert eine 
statistische Information über die per 31. Dezember 1979 un
vollendeten Investitionen in ihrer materiellen Struktur. Mit 
dieser Information werden zusammengefaßte Kennziffern für 
die Bereiche der Volkswirtschaft und vorhabenbezogene 
Kennziffern den zuständigen Staatsorganen übergeben.

III. Aufgaben der übergeordneten Organe der Investitions
auftraggeber und Investitionsauftragnehmer

1. Die Generaldirektoren der Kombinate, Leiter der wirt
schaftsleitenden Organe und der übergeordneten Staats
organe der Investitionsauftraggeber und Investitionsauf
tragnehmer kontrollieren die ordnungsgemäße Durchfüh
rung der Erfassung der unvollendeten Investitionen und 
die getroffenen Entscheidungen. Sie haben die Ergeb
nisse der Erfassung und der statistischen Information 
gründlich auszuwerten und Maßnahmen zur beschleu
nigten Fertigstellung begonnener Investitionen festzu
legen.

2. Die erforderlichen Entscheidungen sind durch den Leiter 
zu treffen, der die Grundsatzentscheidung getroffen hat. 
Sie müssen auf die strikte Einhaltung bzw. Unterbietung 
der im Plan festgelegten Fertigstellungstermine und die 
Reduzierung der unvollendeten Investitionen, insbeson
dere durch
— Konzentration der Investitionen auf die in Durchfüh

rung befindlichen Vorhaben, bei denen eine schnelle 
Inbetriebnahme erreicht werden kann;'

— Sicherung der Inbetriebnahme von Teilkapazitäten, 

gerichtet sein.

Zur volkswirtschaftlich günstigsten Verwertung bereits 
angeschaffter Maschinen, Ausrüstungen und Geräte sind 
Entscheidungen zur Übergabe von unvollendeten Investi
tionen zur Nutzung an andere Betriebe und Einrichtungen 
zu treffen.

3. Mit den Entscheidungen ist zu sichern, daß die staatliche 
Ordnung und Disziplin bei der Vorbereitung und Durch
führung von Investitionen durchgesetzt wird. Gleichzei
tig sind Maßnahmen zur Beseitigung von Aktivierungs
rückständen festzulegen.

IV. Aufgaben der Finanz- und Bankorgane sowie der Haupt
buchhalter

1. Die Bestätigung der Jahresbilanz durch die Hauptbuch
halter bzw. durch die Staatliche Finanzrevision sowie die 
Bestätigung der Jahreshaushaltsrechnung der örtlichen 
Staatsorgane ist von der ordnungsgemäßen Durchführung 
der Erfassung der unvollendeten Investitionen abhängig 
zu machen.

2. Die Staatliche Finanzrevision führt schwerpunktmäßig 
Überprüfungen der unvollendeten Investitionen in den 
Betrieben, Einrichtungen, Kombinaten, wirtschaftsleiten
den Organen und Staatsorganen durch. Dabei werden die 
zur Reduzierung der unvollendeten Investitionen einge
leiteten Maßnahmen kontrolliert.

1 Z. Z. gilt Ziff. 4:1. Buchst, а der Festlegungen zur Ausarbeitung und 
Einreichung der Planentwürfe zum Jahresvolkswirtschaftsplan 1980 - 
Anlage 1 zur Anordnung vom 1. August 1979 über die Ausarbeitung des 
Volkswirtschaftsplanes und des Staatshaushaltsplanes 1980 (Sonder
druck des Gesetzblattes Nr. 1011).


